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IV.   
Bischofssitz, Hofkapelle und Eigenkirche 
Literatur: 

Hartmann, Wilfried, Die Eigenkirche: Grundelement der Kirchenstruktur bei den Alemannen? in: Die Alemannen und das Christentum. Zeugnisse eines kulturellen Umbruchs, hg. von Barbara Scholkmann / Sönke Lorenz, (Schriften zur Süddeutschen Landeskunde 48), Leinfelden 2003, S. 1–11. 

Krohn, Niklot, Von der Eigenkirche zur Pfarrgemeinschaft: Kirchenbauten und Kirchengräber der frühmittelalterlichen Alamannia als archäologische Zeugnisse für nobilitäre Lebensweise und christliche Institutionalisierung, in: Centre – Region – Periphery: Medieval Europe, hg. von  Guido Helmig / Barbara Scholkmann / Matthias Untermann, Hertingen 2003, S. 166–178.
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Petke, Wolfgang, Von der klösterlichen Eigenkirche zur Inkorporation in Lothringen und Nordfrankreich im 11. und 12. Jahrhundert, in: Revue d’ histoire ecclésiastique 87 (1992), S. 34–72, 375–404. 
Stutz, Ulrich, Die Eigenkirche als Element des mittelalterlich-germanischen Kirchenrechts, Darmstadt 1959.
Stutz, Ulrich / Hans Erich Feine, Geschichte des kirchlichen Benefizialwesens von seinen Anfängen bis auf die Zeit Alexanders III., 4. Aufl. Aalen 1995.   

IV. 1 Charakteristika des Eigenkirchenwesens
Definition von Eigenkirche nach Ulrich Stutz (Geschichte des kirchlichen Benefizialwesens):

„Die Eigenkirche ist ein Gotteshaus, das dem Eigentum oder besser der Eigenherrschaft derart unterstand, daß sich daraus nicht bloß die Verfügung in vermögensrechtlicher Beziehung, sondern auch die volle geistliche Leitungsgewalt ergab.“

Insbesondere im Frühmittelalter gründeten sowohl Laien als auch Geistliche Eigenkirchen, d.h. Kirchen oder Klöster auf eigenem Grund und Boden (ecclesia propria / propriae haereditatis). Sie gehörten zur Grundherrschaft (wie die Mühlen oder die Meierhöfe) und der Grundherr hatte das Recht der Investitur, also das Recht den Pfarrer oder Abt ein- bzw. abzusetzen, ohne weitere Eingriffsrechte des zuständigen Diözesanbischofs. Der Grundherr war zudem der Vogt seiner Eigenkirche. Ihm standen Abgaben von dem der Kirche übertragenen Besitz zu (mindestens eine Hufe), doch musste er für die Versorgung der an der Kirche tätigen Geistlichen ebenso wie für den Erhalt der Kirchengebäude sorgen. 

· Die an der Eigenkirche tätigen Geistlichen standen in wirtschaftlicher und rechtlicher Abhängigkeit vom Grundherrn, der damit die kanonische Autorität des Bischofs (d.h. der Amtskirche) beeinträchtigte und in der Praxis vielfach aufhob → die Eigenkirche stand damit faktisch vielfach außerhalb der Kirchenhierarchie. 

· Der Bischof seinerseits sah sich oftmals aufgrund seines schwindenden Einflusses gezwungen, selbst Eigenkirchen zu erwerben und diese mit loyalen und gebildeten Freien zu besetzen.
► Ulrich Stutz vermutete den Ursprung der Eigenkirche im vorchristlichen Hauspriestertum. Heute geht man davon aus, dass die Eigenkirche als ecclesia privata ein Ausdruck der Grundherrschaft ist (schon die römische Spätantike kannte die Unterteilung ecclesisa publica /  ecclesia privata)
► Das Kirchenrecht forderte dagegen die Eingliederung aller geistlichen Häuser in die ‚Amtskirche‘ und die alleinige Verfügungsgewalt des Bischofs über kirchliches Vermögen. Vor allem Taufkirchen mussten dem Bischof unterstehen.

IV. 2  Historische Entwicklung – das Frühmittelalter: 
· Die größte Entfaltungs- und Wachstumsphase der Eigenkirchen war zwischen 650–750, da sich das kirchliche Zehntrecht allgemein durchsetzte, das die Eigenkirchen zu rentablen Kapitalanlagen machte. Ohne die Eigenkirche ist das Entstehen eines umfassenden Pfarrnetzes (und damit die Christianisierung) nicht vorstellbar.
· Besitzrechtliches Verständnis der Kirchenhoheit – auch die Bischöfe übernahmen die sachenrechtlichen Geschäftsformen (Tausch/ Leihe/ Teilung)

· 802 bestimmt Karl der Große, dass alles, was einer Kirche geschenkt wurde, bei ihr verbleiben muss und der Kirchenherr das ‚Zubehörverhältnis’ nicht mehr aufheben kann (Kirchenvermögen → dauernd zweckgebundenes Sondervermögen).

· Capitulare ecclesiasticum Ludwigs des Frommen (818/819): Den Eigenkirchenherren stand danach die freie Auswahl des Geistlichen zu (Präsentationsrecht), dessen Weihe der Bischof nur noch unter bestimmten Bedingungen verweigern durfte; jede Kirche musste mit einer abgabenfreien Hufe (mansus) ausgestattet werden und war gegenüber dem Grundherrn abgabenpflichtig.
· Der Grundherr setzte einen Priester ein (Investitur), der zunächst auch ein Unfreier sein konnte, seit 819 notwendig ein Freier sein musste  – oder oft ein für diesen Zweck Freigelassener.

· Die Eigenkirche war vererblich, teilbar, veräußerlich, verpfändbar und konnte als Aussteuer gegeben werden, freilich stets als Sondervermögen. Sie konnte verliehen werden – an Geistliche wie an Laien.

· Auch Klöster konnten als Eigenkirchen verschenkt, verliehen oder verkauft werden. (Damit hängt vor allem das Phänomen der Laienäbte zusammen). 

· Die fränkischen Kapitularen lassen die Gefahren erkennen, die in der Praxis des Eigenkirchenwesens sozusagen ‚systemimmanent’ waren: Die Priester wurden von ihren Eigenkirchenherren oftmals zu überhöhten Abgaben gezwungen und zu weiteren Verwaltungsdiensten (Ausstellung von Urkunden, Kanzleidienste) herangezogen,  vielfach verprügelt oder misshandelt; die Kirchen wurden im Erbfall aufgeteilt, die Ausstattung geraubt und ihre Erträge zweckentfremdet.

Hinkmar von Reims (860) verteidigt in seiner Schrift De ecclesiis et capellis die Eigenkirche gegen den Ruf nach vollständiger Abschaffung:

· er unterscheidet zwischen der Eigenkirche des Königs (de regia dominatione), eines fremden Bischofs (de episcopi immunitate), eines Kloster (de monasterii immunitate), eines sonstigen Freien (de cuiuslibet liberi hominis proprietate). 
· Der Bischof sollte die Ausstattung und Sicherung der Einkünfte überprüfen; verfügt der Grundherr nicht über einen geeigneten Geistlichen, kann der Bischof einen Kleriker einsetzen.

· Im kapetingischen  Frankreich erfasste das Prinzip des Eigenkirchenwesens in königsfernen Landschaften auch die Bistümer, die quasi der Verfügung hochgestellter Laien unterstanden, wobei das Bischofsamt innerhalb bestimmter Familien vergeben wurde (→ Schwächung der Zentralgewalten). 
IV.3 Die Reformbewegung des 11. Jahrhunderts
Das Eigenkirchenwesen war seit der Karolingerzeit rechtlich (in den Kapitularien = Königsrecht) und faktisch anerkannt → es wurde aber nicht im Kirchenrecht verankert, da es die Zugriffsmöglichkeiten der Amtskirche schwächte. 
Im 11. Jahrhundert wurde man sich vor allem durch eine zunehmende Kenntnis des Kirchenrechts und eine Sensibilisierung für die Frage nach der Trennung der Aufgaben des Klerus und denen der Laien immer mehr der Diskrepanz zwischen der Auffassung der eigenen Gegenwart und den Normen der alten Kirche bewusst. 
Folgende Diskurse der hochmittelalterlichen Reformbewegung führten schließlich zur großen Auseinandersetzung des Investiturstreits:
· Simoniedebatte: Die Lateransynode 1059 (unter dem Reformpapst Leo IX.) verbot die laikale Verfügung über geistliche Ämter bei Simonieverdacht, später die private Nutzung des kirchlichen Zehnten.

· Investiturdebatte: Dürfen Laien Geistliche in ihre Ämter einsetzen und damit sakrale Gewalt verleihen?

· 1095 ruft Papst Urban II. zum Verzicht auf laikale Eigenkirchen auf (Kirchengebot)
· 1139 Das II. Laterankonzil verbietet die Eigenkirche unter Exkommunikationsandrohung

· Das Decretum Gratiani (um 1140) erklärt den Kirchenbesitz von Laien grundsätzlich für nicht erlaubt. Das Recht der fundatores ecclesiae wird auf die Präsentation des Geistlichen sowie auf die eigene Versorgung aus dem Kirchengut in persönlichen Notlagen beschränkt. Die Kirchenherrschaft von Klöstern und Bischöfen blieb davon unberührt.

IV.4 Das Patronatsrecht:

► Nach der großen Kirchenreform des 11./12. Jahrhunderts löste das Patronat die Eigenkirche – als Rechtsform der Verfügungsrechte der Laien über eine Kirche ab. Das Patronatsrecht bezeichnet die Summe von Rechten und Pflichten, die dem Stifter einer Kirche, Kapelle oder eines Klosters und deren Rechtsnachfolgern zustehen. 
Aus der Differenzierung Gratians entwickelte die klassische Kanonistik (Rufinus) die Rechtsfigur des Patronats (weltlicher Schutzherr – in Parallele zum himmlischen Patron, also des Heiligen, dem die Kirche geweiht ist) zur Beschreibung des reduzierten Rechts der Laien an den von ihnen gegründeten Kirchen:
· Das Patronatsrecht wurde auch auf die geistlichen Eigenkirchenherrn ausgedehnt, soweit die Eigenkirchen nicht kraft bischöflichen Privilegs inkorporiert wurden.

· Inkorporation: ständige Einverleibung einer Kirche oder Pfarrei mit einer juristischen Person (Orden/ Kloster/ Kapitel/ Universität etc.). Die Inkorporation bezog sich zunächst nur auf die temporalia, das Nutzungsrecht am Pfarrbenefizium; die Seelsorge wurde durch vom Bischof bestellte Geistliche ausgeführt. Eine Inkorporation pleno iure – umfasste dann auch die spiritualia, z.B. Präsentation und Aufsicht der Geistlichen.

· Das Präsentationsrecht des Patrons ist die Befugnis, einen geeigneten Kandidaten für ein geistliches Amt vorzuschlagen. Später beanspruchte der Papst bei höheren Ämtern ein Zustimmungsrecht.

· In der Regel verblieb dem Gründer die Verfügungsgewalt über die Kloster- bzw. Kirchenvogtei.

· Der Kirchenpatron hat im persönlichen Notfall ein Recht auf Unterhalt aus dem gestifteten Kirchengut und verschiedene Ehrenrechte (Anbringung des Familienwappens, Ehrenplatz in der Kirche (z.B. in der Vierung vor dem Hochaltar) und bei Prozessionen, das Recht der Einsichtnahme in die Verwaltung des Kirchenvermögens.

· Zur Hauptpflicht des Patrons gehört die Baulast, die ihre Wurzel in der Eigenkirche hat, sowie die Oberaufsicht über die temporalia.

IV. 5 
Einkünfte der Pfarrkirchen

–
Zwischennutzungen der Regalien: Das ius regaliae bedeutung die Möglichkeit, den Ertrag erledigter Kirchenlehen (beim Tod des Pfarrers/ Bischofs etc.) einzuziehen, abgerechnet der Kultkosten, bis zur Wiederbesetzung der Würde. Diese Erträge standen dem Stifter ohne weiteres zu. Insbesondere bei den Reichsbistümern und -abteien verfestigte sich diese Zwischennutzung zu einer festen Abgabe auf Jahr und Tag (Annaten), die der neue Bischof zahlen musste, auch wenn er sofort die Stelle antrat.

–
Spolienrecht (ius spolii): Fahrnisnachlass der Geistlichen (insb. Bischöfe). Der während der Amtszeit vermehrte Besitz der Eigenkirche fiel dem grundherrlichen Kirchenvermögen zu. War der Geistliche persönlich unfrei, stand dem Eigenkirchenherrn gemäß Herrenrecht der gesamte Nachlass zu. Als die Kirche persönliche Freiheit als Voraussetzung zur Einsetzung als Kleriker durchgesetzt hatte, zog der Eigenkirchenherr / Patron nach dem Gewohnheitsrecht einen Teil des priesterlichen Nachlasses ein. 

–
Stolgebühren: Die Annahme eines Entgelts für geistliche Amtshandlungen, (eine von Gregor I. verurteilte Unsitte) gewann mit dem Eigenkirchenwesen eine rechtliche Grundlage. Für Begräbnis, Taufe, Einsegnung der Ehe, Abendmahl, Beichte und letzte Ölung sowie für andere Segnungen wurden Gebühren iura stolae erhoben (keine Simonie!).

–
Der Zehnt: Von Hieronymus aus dem Alten Testament übernommen (mosaischer Levitenzehnt) wurde der Zehnt seit Pippin (in Baiern seit Tassilo) bei Strafe der Exkommunikation kirchlich und vom Königtum geboten. Der Zehnt fiel direkt an die einzelnen Kirchen (Zweidrittel an den Eigenkirchenherrn, ein Drittel an den Geistlichen). Der Zehnt wurde im Allgemeinen als Ertragszehnt von Acker-, Weinbergs- und Baumfrucht, auch von Groß- und Kleinvieh geleistet, vor allem aber von Getreide)

► Libertas ecclesiae – die „Freiheit der Kirche“ als Forderung Reformbewegung des 11. und 12. Jahrhunderts
Von den Bischöfen oder Königen gingen die ersten Privilegierungen (libertates) aus: Sicherung des freien Besitzes, freie Besitzverwaltung durch den Abt, freie Abtswahl. Eingriffen des Bischofs konnten die Klöster dadurch entgehen, dass sie sich in das munidburdium des Papstes oder des Königs begaben. Als berühmtestes Beispiel wurde Cluny durch seinen Gründer Wilhelm von Aquitanien 910 dem Schutz des Papstes unterstellt,  (in iure et proprietate sancti Petri) mit einem geringen jährlichen Anerkennungszins. Cluny genoss vor allem Vogtfreiheit – der Gründer verzichtete auf seine Verfügungsrechte über die temporalia der Gründung. Die Cluniazensiche Klosterreform hat den Eigentumsgedanken an Klostergründungen überwinden geholfen.

Ein „Klassiker“ zum Thema libertas ecclesiae:

Tellenbach, Gerd, Libertas. Kirche und Weltordnung im Zeitalter des Investiturstreits, (Forschungen zur Kirche und Geistesgeschichte 7), Stuttgart 1936.
IV. 6 Die Reichskirche und die Hofkapelle
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Hierarchische Gliederung der Amtskirche:

Haupt der Westkirche: Rom – der Ostkirche: Konstantinopel

Patriarchensitze: Konstantinopel, Antiochia, Alexandria, Jerusalem, Rom (Aquileja)
Erzbistümer: Trier (250), Mainz (350/745), Köln (313/795), Salzburg (739), Hamburg-Bremen (831), Magdeburg (962), Prag (1346)
Bistümer – Suffragane der Erzbischöfe 

Pfarrkirchen – Weltklerus /Säkularklerus
Erzbistums- und Bistumsorganisation (um 1500):
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1. Patriarchat Aquileja: Laibach, Pedena, Trient und Triest
2. Erzbistum Besançon (Frankreich): Basel, Lausanne
3. Erzbistum Hamburg-Bremen: Lübekc, Ratzeburg, Schwerin
4. Erzbistum Gnesen (Polen): Breslau, Lebus 
5. Erzbistum Köln: Lüttich, Minden, Münster, Osnabrück, Utrecht
6. Erzbistum Magdeburg: Brandenburg, Havelberg, Merseburg, Naumburg  Erzbistum Mainz: Augsburg, Chur, Eichstätt, Halberstadt, Hildesheim, Konstanz, Paderborn, Speyer, Straßburg, Verden, Worms, Würzburg

7. Erzbistum Prag: Olmütz
8. Erzbistum Reims (Frankreich): Tournai
9. Erzbistum Salzburg: Brixen, Chiemsee, Freising, Gurk, Lavant, Passau, Regensburg, Seckau, Wien, Wiener-Neustadt 
10. Erzbistum Tarantaise (Frankreich): Sitten
11. Erzbistum  Trier: Metz, Toul, Verdun
12. Erzbistum Lund (Schweden/ Dänemark): Schleswig 
13. Erzbistum Riga: Ermland, Kulm, Pomesanien, Samland 
14. Exemte Bistümer: Bamberg, Cammin, Meißen
Hochstift: territorialer Besitz eines Bistums oder Erzbistums

Hofkapelle – capella regis

· Grundbedeutung: Mantrelreliquie des hl. Martin cappa S. Martini, 679 im Besitz des Merowingerkönigs Teuderich III. bezeugt. Sie ging mit anderen Reliquien in den Besitz der Karolinger über und gehörte zum Königsschatz oder Königshort. Die Pflege und die mit den Reliquien verbundenen Meßdienste übernahmen die Hofgeistlichen.

· Von der Mantelreliquie, der cappa, ging die Bezeichnung auf den Aufbewahrungsort der Reliquie über: das oratorium der Königspfalz wird seit der Mitte des 8. Jhs. als capella bezeichnet. Bereits um 800 werden alle Pfalzoratorien Kapellen genannt. Von da aus übertrug sich der Name auf die Eigenkirchen des Königs und schließlich auf alle Oratorien mit unselbständigem Bau, die nur einen Teil eines Gebäudes einnahmen.

· Der Hofgeistliche, der die Meße für den König zelebrierte und dem der Reliquienschatz unterstand, wurde schließlich capellanus genannt (zuerst 741 in Verbindung mit dem karolingischen Hausmeier), ein Name, der zunächst nur den Geistlichen der Königsgefolgschaft zukam (Worterklärung Walafrid Strabo, MGh Cap. 2,15).

· Durch die Verbreitung des Begriffs wurde eine spezifizierende Bezeichnung für Kapelle des Königs nötig, und die gesamte Einrichtung – die Reliquien, die Pfalzkapellen und die Kleriker –  wurden unter dem Namen Hofkapelle zusammengefaßt.

Die Hofkapelle ist für das gesamte Mittelalter die wichtigste Institution des Königtums, da diese Hofgeistlichen Lesen und Schreiben sowie Latein beherrschten und somit für die Verwaltung des Reichs zentrale Bedeutung gewannen (Ausstellung von Urkunden etc.). Die Karolingerkönige haben sich mit der Hofkapelle ein Instrumentarium geschaffen, daß ihrem Verständnis der Herrschaft als durch das Gottesgnadentum begründet entsprach – mit dem Funktionszusammenhang: Hofgeistlichkeit, Reliquienschatz und Pfalzkapellen.

· Die wichtigste Aufgabe der Hofkapläne war die Durchführung des herrschaftlichen Gottesdienstes, aber schon Pippin wies der Hofkapelle die Aufgabe zu, Herrscherurkunden zu schreiben. In zunehmendem Maße wurden die in direkten königlichen Diensten stehenden Hofgeistlichen in der Folgezeit für diplomatische Aufgaben und Verwaltungstätigkeit im Reich herangezogen.

· Eine Ausdifferenzierung setzt ein: Der dictator oder Notar formuliert die Urkunde, die Übertragung in eine Reinfassung übernehmen Mundatoren, beaufsichtigt wird die gesamte Tätigkeit der Hofkapelle von dem cancellarius (Kanzler), der ständig an Bedeutung gewinnt. Seit dem frühen 9. Jahrhundert kommt mit dem Amt des archicancellarius (Erzkanzler) ein repräsentatives Amt hinzu, dass in der Regel der Mainzer Erzbischof übernahm, womit die personelle Verflechtung der Hofkapelle mit der Reichskirche geschaffen wurde.

Während unter dem ersten ottonischen Herrscher Heinrich I. († 936) die Hofkapelle – und damit die Kanzlei des Königs – auf wenige Personen schrumpfte, der institutionelle Charakter des Königtums also praktisch verschwand, brachte Brun, der jüngere Bruder seines Sohnes, Kaiser Ottos I., eine entscheidende Wende für die Hoflkapelle. Der hoch gebildete Brun stand zunächst selbst der Hofkapelle vor, ehe er Erzbischof von Köln und gleichzeitig archidux von Lotharingien wurde. Diese doppelte Aufgabe der administrativen und militärischen Verwaltung eines Herzogtums und als Erzbischof hat ihn vermutlich dazu bewogen, die Ausbildung seiner Kleriker an der Kölner Domschule zu intensivieren und sie zu administrativen Aufgaben heranzuziehen. Die oft hochadeligen Schüler aus dem ganzen Reich wurden in Köln gleichzeitig für weit reichende Verwaltungsaufgaben ausgebildet. Nicht wenige von diesen setzte Brun später als Bischöfe (und als seine Vertrauensleute) ein. 

Als Brun 965 starb, zog Kaiser Otto I. diese Schüler und gleichsam die Kölner Domschule an seinen Hof und bildete sie in der königlichen Hofkapelle weiter aus. Sie sammelten hier Erfahrung im Reichsdienst, ehe der König Einigen von ihnen ein Bistum übertrug. Diese Bischöfe blieben dem Reichsdienst verbunden und sorgten für eine enge Verbindung zwischen dem Königshof und den Diözesen. Diese recht effektive Vorgehensweise, die zudem den Vorteil hatte, dass keine erblichen Ansprüche auf die Besetzung von Bischofsstühlen aufkommen konnten, hat die ältere Forschung  „Reichskirchensystem“ genannt. Der Begriff System wird heute als überzogen eingestuft. Da die Bischöfe auf diese Weise zu Vertretern der Zentralgewalt geworden waren (als Gegengewicht zum Adel), übertrugen ihnen die Ottonen immer mehr Aufgaben des Reichsdienst (Stellung von Panzerreitern, servitium regis etc.), für dessen Erfüllung sie Reichsgut übertragen bekamen –  mitunter sogar ganze Grafschaften. Auf diese Weise wurden die Bischöfe zu mächtigen Grundherren, die Bischofsstühle zu begehrten Machtzentren. Wichtigste Voraussetzung für ein Funktionieren der ottonisch-salischen Reichskirche war die Verfügungsgewalt des Königs über die Besetzung der Bistümer.
Die Wandlung der Hofkapelle im Investiturstreit

Schon die Zeitgenossen des Königsbruders Brun erkannten freilich die damit verbundene Gefahr, dass die Geistlichen zu „Politikern“ wurden, die der politischen Linie der Könige verpflichtet blieben und auf deren Schultern maßgeblich die Reichsverwaltung ruhte. Mit dem Aufkommen eines neuen Verständnisses vom geistlichen Leben und geistlichen Amt wurde Kritik an den verweltlichten Oberhäuptern der Kirche lauter. Insbesondere der Salier Heinrich IV. vergab die Bischofs- und Erzbischofsstühle häufiger nach Verwandtschaft oder materiellen Vorteilen, so dass die Zeitgenossen den Kandidaten oftmals Eignung zum Amt absprachen. Vor allem der kompromisslose Papst Gregor VII. (1073-1083) setzte in erbittert geführten Kämpfen durch, dass die Bischöfe in einem  kanonischem Wahlverfahren (vom Domkapitel) gewählt wurden, und der König nur noch in die so genannten Regalien, also die mit dem Amt verbundenen Herrschaftsrechte investieren konnte. Dadurch lockerte sich die Bindung zwischen Episkopat und Hofkapelle, da die Verfügungsgewalt des Herrschers stark eingeschränkt wurde. Die Hofkapelle büßte ihre Funktion als zentrale Behörde des Reichs ein und die politische Bedeutung als Ausbildungsstätte des Episkopats nahm entscheidend ab. 
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